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Recht/Gesetz/Politik 
 

Hygieneleitfaden für die Kindertagesbetreuung (mit Musterhygieneplan) 
 
Das Landesgesundheitsamt hat in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern den Hygieneleitfaden 
für die Kindertagesbetreuung vollständig überarbeitet und erweitert. Das Handbuch gliedert sich in einen 
Wissensteil sowie Arbeitshilfen zur Erstellung des einrichtungsspezifischen Hygieneplans. Ergänzt wird 
der Leitfaden durch Informationsblätter zu den wichtigsten Infektionskrankheiten.  
 
Eine Zusammenfassung des Landesgesundheitsamtes zur Veröffentlichung des Hygieneleitfadens mit 
allen relevanten Informationen ist dieser Kindergarten-Info als Anlage beigefügt. 
 
Der Hygieneleitfaden steht samt ergänzenden Materialien als Download kostenfrei zur Verfügung unter 
https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/DE/Fachinformationen/Fachpublikationen/Seiten/Hygiene.aspx 
 
 
 

Kirche/Caritas 
 

Aktueller Stand Datenschutz Aufnahmevertrag (Anhang 14) 
 
Über die Änderungen in Anhang 14 des Aufnahmevertrags (Einwilligungserklärung zur Erfassung von 
Daten zur Bildungs- und Entwicklungsdokumentation) wurde im Rahmen der Leitungskonferenzen 
informiert. In der Konsequenz bedeutet diese Änderung, dass Portfolios von Kindern nicht weitergege-
ben werden können, ohne vorher Fotos zu entfernen oder unkenntlich zu machen, auf denen andere 
Kinder als das Kind, um dessen Portfolio es sich handelt, mit abgebildet sind.  
 
Wie in der Leitungskonferenz erläutert, wurde diese (neue) Regelung aus der Broschüre des Kultusmi-
nisteriums "Datenschutz in Kindertageseinrichtungen" übernommen. Derzeit läuft eine Anfrage an den 
Landesdatenschutzbeauftragten in Bezug auf diese Regelung. Zudem befasst sich das Referat 
Datenschutz des Erzbischöflichen Ordinariats mit der Frage, ob rechtssicher eine Änderung der jetzt im 
Aufnahmevertrag befindlichen Regelung möglich ist. Bis hier eine abschließende Klärung erfolgt ist, gilt 
laut Auskunft des Erzbischöflichen Ordinariats nach wie vor, dass Anhang 14 wie er im Aufnahmevertrag 
mit Stand Juli 2019 abgebildet ist, Gültigkeit hat und anzuwenden ist. 

 
 
 
 
 

mailto:kiga.heidelberg@caritas-dicv-fr.de
http://www.vst-hd-weinheim.de/
https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/DE/Fachinformationen/Fachpublikationen/Seiten/Hygiene.aspx
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Pädagogik 
 
Arbeitshilfe Bildungs- und Erziehungspartnerschaft und Arbeitshilfe Elternbeirat 
 
Ab sofort sind zwei weitere Arbeitshilfen des Referats Tageseinrichtungen für Kinder des Diözesancari-
tasverbands bei Herbstritt als Druckexemplar erhältlich: 
 

 Arbeitshilfe Bildungs- und Erziehungspartnerschaft  

 Arbeitshilfe Elternbeirat  
 

Die Arbeitshilfen stehen zudem für Mitgliedseinrichtungen wie gewohnt in der Infothek als pdf-Datei zum 
Herunterladen kostenfrei zur Verfügung.  
 
Die Arbeitshilfe Elternbeirat entspricht einer vom Erzbischöflichen Ordinariat freigegebenen Überarbei-
tung und Aktualisierung der Broschüre „Mitmischen erwünscht“. Um sie Elternbeiräten zugänglich zu 
machen, steht die Dateiversion auch auf der Homepage des DiCV zur Verfügung im Downloadbereich 
„Materialien für Eltern“.  
https://www.dicvfreiburg.caritas.de/derverband/fachbereiche/kind-jugend-familie/tageseinrichtungen-fuer-
kinder/materialien-fuer-eltern/ 
 
 
 

Sonstiges 
 
Kerzen in der Kita 
 
Das Büro für Arbeitssicherheit (Büro Löffler) möchte besonders in der Advents- und Weihnachts-
zeit alle Kindergärten über den sicheren Umgang mit Kerzen informieren bzw. auf mögliche 
Gefahrenquellen hinweisen. Hierzu erhalten Sie das dieses Jahr aktualisierte Informationsschrei-
ben als Anlage zu dieser Kindergarten-Info. Bitte beachten Sie die Hinweise in Ihrer täglichen 
Arbeit und tragen Sie dazu bei, dass mit Kerzen sorgsam umgegangen wird. 

 
 
Räum- und Streudienst im Winter 
 
Im Winter führen Glatteis, Schnee und Matsch häufig zu Unfällen innerhalb des Geländes 
kirchlicher Einrichtungen. Stürze haben nicht selten Arm- oder Beinbrüche zur Folge. Die Firma 
„Löffler – Büro für Arbeitssicherheit GmbH“ hat daher einen Sonderdruck für die kirchlichen 
Versicherungsnehmer herausgegeben. Dieser soll den Kirchengemeinden Hilfestellung bei der 
Bewältigung der vorgeschriebenen „Räum- und Streupflicht“ geben und aufzeigen, wie die im 
kirchlichen Verantwortungsbereich gelegenen Wege im Winter rechtzeitig und ausreichend 
geräumt und bei auftretender Glätte mit geeigneten Mitteln bestreut werden können. Den 
Sonderdruck haben wir Ihnen als Anlage beigefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dicvfreiburg.caritas.de/derverband/fachbereiche/kind-jugend-familie/tageseinrichtungen-fuer-kinder/materialien-fuer-eltern/
https://www.dicvfreiburg.caritas.de/derverband/fachbereiche/kind-jugend-familie/tageseinrichtungen-fuer-kinder/materialien-fuer-eltern/
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Weihnachtsgruß 
 
 

 
 

Wenn einer dem anderen Liebe schenkt, 
wenn die Not des Unglücklichen gemildert wird, 

wenn Herzen zufrieden und glücklich sind, 
steigt Gott herab vom Himmel 

und bringt das Licht: Dann ist Weihnachten. 
 

(unbekannt) 

 
 

Wir danken Ihnen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
im Jahr 2019 und wünschen Ihnen und Ihren Familien sowie allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine besinnliche Adventszeit, ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2020! 
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Tagesbetreuung für Kinder 
 

2. Auflage des Hygieneleitfadens veröffentlicht: ein Handbuch zu 
allen Fragen der Hygiene in Kita, Krippe und Kindergarten 
 

 Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg stellt den stark erweiterten und völlig 
überarbeiteten Leitfaden für die Hygiene in der Kindertagesbetreuung vor 

 Anhang mit tabellarischen Mustertabellen für den Hygieneplan nach § 36 Infektions-
schutzgesetz (IfSG) 

 
Kindertageseinrichtungen und der ÖGD haben das gemeinsame Interesse und den gesetzli-
chen Auftrag, das Wohlbefinden und die Gesundheit aller an der Kindertagesbetreuung be-
teiligten Personengruppen zu erhalten und zu fördern. Dazu ist Hygiene als fester Bestandteil 
der Gesundheitserziehung in den Alltag der Einrichtung zu integrieren, um nachhaltig und 
dauerhaft zu wirken. Dieses umfassende Handbuch unterstützt auf 200 Seiten sowohl das 
Personal als auch die Träger bei dieser Aufgabe.  
Der Hygieneleitfaden beschreibt vorbeugende Maßnahmen, soll aber auch als Nachschla-
gewerk im Alltag benutzt werden können (ausführliches Stichwort- und Inhaltsverzeichnis). Er 
hat sich in den letzten Jahren in Baden-Württemberg zunehmend als Standardwerk etabliert.  
 
In die 2. Auflage sind vielfältige Anregungen, Praxisnachfragen und rechtliche Änderungen 
seit der ersten Auflage 2014 eingeflossen. Mit Unterstützung einer großen Arbeitsgruppe aus 
dem ÖGD Baden-Württemberg wurde das Dokument vollständig aktualisiert und verschiede-
ne Kapitel neu aufgenommen, wie z. B.: 
Hygiene beim Kochen mit Kindern (Ernährungsbildung), Verhalten bei Sommerhitze, Rolle 
des Gesundheitsamtes bei Planung und Betrieb von Einrichtungen, Umgang mit multiresis-
tenten Erregern und eine Checkliste zur Selbstreflexion der Einrichtungen über Ihr Hygiene-
verhalten im Alltag.  
Wesentlich erweitert wurden die Kapitel Sanitärräume und Wickelbereiche, Hinweise zur 
Desinfektionsmittelauswahl, Natur- und Waldkindergärten und ein Übersichtstabelle zu den 
Regelungen nach § 34 IfSG. 
 
Der bewährte Aufbau mit 3 Schwerpunkten wurde beibehalten 

1. Informations- und Wissensteil 
 Grundlagen der Hygiene 
 Hygieneerfordernisse nach Räumen/ Bereichen 
 Bauhygiene für die Planung von Neu- und Umbauten 
 Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes in der Kindertagesbetreuung 

2. Arbeitshilfen zur Erstellung eines einrichtungsspezifischen Hygieneplans in Tabel-
lenform mit Vordrucken für den Alltag 

3. Informationsblätter für 35 relevante Infektionskrankheiten  
 
Zur Vertiefung und für Spezialfragen sind 650 Literaturstellen, Verweise auf Rechtsvorschrif-
ten, technische Regelwerke und fachliche Empfehlungen unter der Rubrik 
„Wo Wissen Weitergeht“ angegeben (Dokumente meist verlinkt). 
 
Der Hygieneleitfaden ist als PDF-Version kostenlos auf der LGA-Homepage erhältlich: 
www.gesundheitsamt-bw.de Publikationen Fachpublikationen Hygiene  

Gebundene Exemplare sind gegen eine Gebühr von 7 Euro plus Versandkosten ebenfalls 
über die Homepage (Fachservice Fachpublikationen) beim LGA direkt zu bestellen. 



Kerzen in der Kita  
Kerzen gehören in der Weihnachts- und Adventszeit nun einfach mal dazu. Zum Beispiel in 
Adventskränzen sorgen sie für Atmosphäre und für eine festliche Stimmung. Die kann aber ganz 
schnell kippen, wenn aus der kleinen Kerze ein gefährlicher Brand wird. Und das passiert allein in der 
Weihnachtszeit in Deutschland fast 20.000 mal.  

Neugier und Freude an der brennenden Kerze stehen den Gefahren im Umgang mit offenem Feuer 
entgegen. Eine gute Gelegenheit mit Kindern die Grundregeln zum sicheren Umgang zu erarbeiten, 
ist das Anzünden der Kerzen. 

Dabei sollen Kinder: 
Regeln für den richtigen Umgang mit Feuer und Kerzen erlernen und diese konsequent einhalten,  

 lernen, Kerzen selbst anzuzünden  
 wissen, dass Kerzen trotzdem nur in Anwesenheit Erwachsener angezündet werden dürfen, 
 lernen, dass brennende Kerzen Aufmerksamkeit verlangen. 

Außerdem ist es wichtig, dass den Kindern die nötigen Sicherheitsmaßnahmen anschaulich Schritt für 
Schritt vermittelt werden. 
 
Der folgende  Fragenkatalog kann helfen, die wichtigsten Gefahrenquellen zu vermeiden und richtig 
vorbereitet zu sein: 

 Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen! 
 Stehen die Kerzen standsicher? 
 Wegen Kippgefahr keine hohen Kerzen oder instabilen Kerzenständer benutzen. Die Kerzen 

müssen auf nicht brennbaren oder feuerfesten Unterlagen stehen. Verwendbar sind z.B. 
flache Teller oder Tonuntersetzer. 

 Kann nichts in der Umgebung der Kerzen Feuer fangen? 
 Es darf kein brennbares Material (Vorhänge, Dekoration, Servietten, trockene Zweige) in 

direkter Nähe sein. 
 Kann nichts am Kind schnell Feuer fangen? 
 Bevor Kinder Streichhölzer anzünden, ist darauf zu achten, dass sie keine weite, flatternde, 

schnell entflammbare  Kleidung tragen und lange Haare zurückgebunden sind. Das 
Streichholz muss zum Anreiben richtig angefasst werden. 

 Haben Sie Vorkehrungen zum Löschen getroffen? 
 Wenn Kerzen im Gruppenraum brennen, sollte ein Eimer mit Wasser oder eine gefüllte 

Gartengießkanne griffbereit stehen. Feuerlöscher sind in jeder Einrichtung vorhanden. 

Wenn es dann ans Löschen der Kerze geht, ist Vorsicht geboten. Das Ausblasen der Kerzen ist zwar 
die übliche Methode, aber der Docht kann nachglimmen und das flüssige Wachs verspritzen. Deshalb 
ist es empfehlenswert, die Kerze mit speziellen Kerzenlöschern zu ersticken. 

Was tun, wenn sich ein Kind trotz aller Vorsicht verbrennt? 

 Schon vorher mit den Regeln zur Ersten Hilfe bei Verbrennungen vertraut machen. 
 Kleinflächige Verbrennungen, zum Beispiel am Finger, mit handwarmem Wasser (mindestens 

15° C warm) kühlen, aber nicht länger als zehn Minuten. Unterkühlung unbedingt vermeiden. 
 Großflächige Verbrennungen nicht kühlen, da dies zu einer gefährlichen Unterkühlung führt. 

Decken Sie stattdessen die betroffenen Körperteile mit einem keimfreien Verbandtuch aus 
dem Verbandkasten locker und ohne Druck ab.   



 Verständigen Sie den Rettungsdienst: Notruf 112. 
 Vergessen Sie nicht den Impfpass mitzunehmen (wegen des Tetanusschutzes). 

 

Ein Wort noch zu elektrischen Lichterketten 
Achten Sie beim Kauf unbedingt auf das GS-Zeichen auf der Verpackung. Fehlt dies, sollten Sie 
Abstand davon nehmen - diese Lichterketten sind nicht geprüft und es kann unter Umständen zu 
Problemen führen.  
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